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789 2010/199

Kanton Basel-Landschaft Landrat

Bericht der Justiz- und Sicherheitskommission an den Landrat

betreffend das Gesetz über die Information und den Datenschutz (Informations- und Daten-
schutzgesetz, IDG) und die Änderung der §§ 55 und 56 der Kantonsverfassung

Vom 10. Januar 2011

1. Die Vorlage

Mit der Vorlage 2010/199 vom 11. Mai 2010 schlägt der
Regierungsrat, angeregt durch das vom Landrat am 10.
Januar 2002 überwiesene Postulat 2001/163 «Für die
Einführung des Öffentlichkeitsprinzips», einen Wechsel
vom Geheimhaltungs- zum Öffentlichkeitsprinzip vor. Den
selben Schritt haben inzwischen neben dem Bund bereits
die Kantone Aargau, Basel-Stadt, Bern, Solothurn, Zürich
und mehrere Westschweizer Kantone getan.

Im Kanton Basel-Landschaft gilt heute für die kantonale
Verwaltung und für die Gemeindeverwaltungen der
Grundsatz, dass amtliche Informationen geheim gehalten
werden müssen. Ein Anspruch auf Zugang zu amtlichen
Informationen besteht für die Bürger/innen nur in ganz
bestimmten Fällen und unter bestimmten Voraussetzun-
gen und muss in einer gesetzliche Grundlage vorgesehen
sein. Allerdings beauftragt die Kantonsverfassung (§ 56)
die kantonalen und kommunalen Behörden, die Öffentlich-
keit über ihre Tätigkeit zu informieren. Sie verpflichtet also
die staatlichen Stellen zu einer aktiven Informationstätig-
keit. Es liegt heute aber weitgehend im Ermessen der
Behörden, ob und welche Informationen sie veröffentli-
chen. Unter dem geltenden Geheimhaltungsgrundsatz
besteht kein generelles Recht der Bürgerinnen und Bür-
ger, Informationen über die Arbeit der staatlichen Ver-
waltung zu bekommen. 

Im Gegensatz dazu bringt das so genannte Öffentlich-
keitsprinzip einen Paradigmenwechsel. Das Öffentlich-
keitsprinzip bezeichnet die Entscheidung eines Gemein-
wesens, die Dokumente seiner Verwaltung grundsätzlich
allen Personen offenzulegen. Jede Bürgerin und jeder
Bürger hat ein Recht darauf, Akten der Verwaltung ein-
zusehen, und zwar ohne dass ein besonderes bzw. ein
schutzwürdiges Interesse an der Einsicht in behördliche
Informationen belegt werden muss. Eine hohe Transpa-
renz fördert in der Bevölkerung die Akzeptanz gegenüber
dem staatlichen Handeln und stärkt das Vertrauen in die
staatlichen Organe. Eine möglichst grosse Transparenz
liegt also auch im Interesse der staatlichen Institutionen
selber. Allerdings kann der Informationszugang nicht völlig
schrankenlos gelten: Diejenigen Informationen, die im
öffentlichen oder im privaten Interesse geheim gehalten
werden müssen, sind nicht öffentlich. Solche Einschrän-

kungen des Rechts auf Informationszugang müssen je-
doch auf Gesetzesstufe ausdrücklich vorgesehen sein.

Für Details wird auf die Vorlage des Regierungsrates
verwiesen.

2. Beratung in der Justiz- und Sicherheitskommissi-

on

2.1. Organisatorisches

Das Geschäft wurde von der Kommission am 23. und 30.
August, am 13. September, am 1. und 15. November so-
wie am 13. Dezember 2010 im Beisein von Regierungs-
rätin Sabine Pegoraro und von Stephan Mathis, General-
sekretär der Sicherheitsdirektion, behandelt. Die Beratun-
gen wurden von Peter Guggisberg, Leiter Rechtsetzung
der Sicherheitsdirektion, und der kantonalen Datenschutz-
beauftragten, Ursula Stucki, sowie von ihrem Stellvertreter
Michael Schnyder begleitet.

Über die Haltung der Baselbieter Gemeinden sowie der
Geschäftsleitung des Kantonsgerichts liess sich die Kom-
mission anhand derer Vernehmlassungsbeiträge informie-
ren, und zur Frage, welcher Behörde das im regierungs-
rätlichen Entwurf vorgesehene Schlichtungsverfahren
übertragen werden soll, hörte sie auch Ombudsman Franz
Bloch an.

* * *

2.2. Eintreten

Eintreten war unbestritten.

* * *

2.3. Detailberatung

2.3.1. Verfassungsänderung

Die Anpassungen der Kantonsverfassung gaben zu kei-
nerlei Diskussion Anlass.

http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorlagen/2010/2010-199.pdf
http://www.baselland.ch/2001-163-htm.275450.0.html
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2.3.2. Gesetz über die Information und den Daten-
schutz (Informations- und Datenschutzgesetz,
IDG)

Im Folgenden werden die wichtigsten der von der Kom-
mission vorgenommenen Änderungen aufgeführt:

§ 17 Informationstätigkeit von Amtes wegen

Absatz 5 wurde aufgrund eines Kommissionsbeschlusses
mit 8:5 Stimmen durch einen neuen zweiten Satz ergänzt:

... Die Informationen erfolgen in sachlicher, einfacher und kos-
tengünstiger Weise und vorzugsweise über das Internet.

Mit dieser Formulierung wird die Erwartung ausgedrückt,
dass die Informationen der Behörden nach sorgfältiger
Abwägung und in günstiger Weise erfolgen; es soll weder
zu einer unüberschaubaren Informationsflut kommen noch
sollten allzu aufwändige Publikationen hergestellt werden.

§ 32 Schlichtungsverfahren

Die umstrittenste Bestimmung des Gesetzesentwurfs war
jene zum Schlichtungsverfahren. Das Angebot einer kos-
tenlosen rechtlichen Überprüfung für Personen, deren
Wunsch nach Dateneinsicht abschlägig beantwortet wur-
de, wurde grundsätzlich als wichtig angesehen. Der Wert
des von der Regierung vorgesehenen Schlichtungsverfah-
rens werde aber, so hiess es in den Beratungen sowohl
vonseiten der Datenschutzbeauftragten als auch von
Kommissionsmitgliedern, dadurch gemindert, dass die
Informationszugangs- und Datenschutz-Aufsichtsstelle
zugleich auch die Schlichtungsbehörde sein solle, da sehr
oft das Problem der Vorbefasstheit bestehen dürfte.

Seitens der Verwaltung wurde betont, mit der Personal-
union aus Informationszugangs-/Datenschutzbehörde und
Schlichtungsbehörde seien bisher weder beim Bund noch
in jenen Kantonen, die diese Zuständigkeitsregelung ken-
nen, Probleme auftgetreten.

Dennoch stiess diese Aufgabenkombination auf wenig
Gegenliebe. Während ein Teil der Kommission die er-
satzlose Streichung des Schlichtungsverfahrens forderte,
schlug ein anderer Teil vor, den Ombudsman als Schlich-
tungsinstanz einzusetzen. In erster Lesung wurde der
Antrag auf Streichung des Schlichtungsverfahrens bei 5:5
Stimmen und einer Enthaltung mit Stichentscheid des
Präsidenten abgelehnt und der Antrag, dem Ombudsman
das Schlichtungsverfahren zu übertragen, mit 9:2 Stim-
men angenommen.

Bei seiner Anhörung führte Ombudsman Franz Bloch aus,
tatsächlich biete er die von der Kommission gewünschte
Unabhängigkeit und Neutralität; aber über das für eine
Schlichtung nötige Fachwissen verfüge seines Erachtens
nur die Datenschutz-Aufsichtsstelle. Deshalb stelle sich
die Frage, ob es überhaupt ein Schlichtungsverfahren
brauche oder ob darauf nicht, analog dem entsprechen-
den Beschluss des Grossen Rates von Basel-Stadt, ver-
zichtet werden könne.

Die Kommission stellte fest, dass jedermann den Om-
budsman anrufen könne, wenn er sich von den Behörden
ungerecht behandelt fühle – also auch wenn es um die

Frage der Datenherausgabe geht –, und dass deswegen
auf das Schlichtungsverfahren verzichtet werden könne.
Einem entsprechenden, neuerlichen Antrag wurde in zwei-
ter Lesung mit 8:5 Stimmen stattgegeben.

Umstritten war, ob nach dem Verzicht auf ein Schlich-
tungsverfahren das Rechtsmittelverfahren zumindest in
erster Instanz kostenlos sein solle. Ein Teil der Kommissi-
on argumentierte, von einem niederschwelligen Verfahren,
wie es die Regierung gewollt habe, könne nur gesprochen
werden, wenn die erstinstanzliche Anfechung einer ableh-
nenden Verfügung kostenlos wäre (nicht aber allfällige
W eiterzüge), so wie beispielsweise auch das Ver-
waltungsbeschwerdeverfahren im Sozialwesen, im Perso-
narecht und teils auch im Meliorationsverfahren kostenlos
sei. Gegen diese Kostenbefreiung wurde ins Feld geführt,
dass die Schwelle, Beschwerden zu erheben, nicht allzu
tief angesetzt werden solle; selbst in anderen Verfahren,
in denen es um sehr starke Eingriffe gehe – beispiels-
weise im Enteignungsverfahren –, seien Beschwerden
kostenpflichtig. Letztlich wurde ein Antrag, wonach die
erstinstanzliche Anfechtung einer ablehnenden Verfügung
kostenlos sein solle, knapp mit 7:6 Stimmen abgelehnt.

§ 36 Kantonale Aufsichtsstelle

Wegen der Überlänge des Begriffs «Informationszugangs-
und Datenschutzbeauftragte» und infolge des Verzichts
auf das Schlichtungsverfahren (s. Anmerkungen zu § 32)
wurde ohne Gegenstimme beschlossen, den Namen der
Kantonalen Aufsichtsstelle in «Die Datenschutzbeauftrag-
te» bzw. «Der Datenschutzbeauftragte» zu ändern.

§ 37 Stellung

Eine Mehrheit der Kommission möchte an der adminis-
trativen Unterstellung der Datenschutz-Aufsichtsstelle
unter die Sicherheitsdirektion nichts ändern. Ein Antrag,
sie zur Betonung ihrer Unabhängigkeit der Landeskanzlei
anzugliedern, wurde mit 4:6 Stimmen bei einer Enthaltung
abgelehnt.

§ 43 Empfehlungen

Die Kommission beschloss einstimmig, eine Frist – analog
zum Ombudsmangesetz – festzulegen: Innert vier Wo-
chen muss ein öffentliches Organ, an welches eine Emp-
fehlung der Datenschutz-Aufsichtsstelle gerichtet ist, er-
klären, ob es dieser Empfehlung folgen will. So wird si-
chergestellt, dass die Behörden Verfahren nicht verzögern
können, sondern fristgerecht reagieren müssen.

§ 49 Vertragswidriges Bearbeiten von Personendaten

Die unbefugte Verwendung oder Weitergabe von Perso-
nendaten soll nicht nur mit Busse bestraft werden, wenn
sie vorsätzlich, sondern auch wenn sie fahrlässig ge-
schieht. Diese Konkretisierung entspricht dem kantonalen
Übertretungsstrafrecht, wonach – wenn ein Gesetz nicht
explizit etwas anderes vorsehe – stets sowohl die vorsätz-
liche als auch die fahrlässige Widerhandlung gemeint
sind.
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2.3.3. Abschreibung von Postulat 2001/163

Dass mit dem vorliegenden Informations- und Daten-
schutzgesetz die Forderungen des Postulats 2001/163
erfüllt sind und dieses abgeschrieben werden kann, war
unbestritten.

3. Antrag an den Landrat

://: Die Justiz- und Sicherheitskommission beantragt dem
Landrat einstimmig,

1. der Änderung der Kantonsverfassung zuzustim-
men,

2. das Gesetz über die Information und den Daten-
schutz in der von der Kommission verabschiede-
ten Fassung zu beschliessen,

3. das Postulat 2001/163 als erfüllt abzuschreiben.

Binningen, 10. Januar 2011

Für die Justiz- und Sicherheitskommission:
Urs von Bidder, Präsident

Beilagen:

– Landratsbeschluss (Entwurf)

– Verfassungs- und Gesetzestext in der von der Justiz-
und Sicherheitskommission beantragten und von der
Redaktionskommission bereinigten Fassung 

http://www.baselland.ch/2001-163-htm.275450.0.html
http://www.baselland.ch/2001-163-htm.275450.0.html


Entwurf 

Landratsbeschluss 

betreffend Gesetz über die Information und den Datenschutz (Informations- 
und Datenschutzgesetz, IDG) 

 

vom 

  

 

 

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:  

 

1. Der Änderung der Kantonsverfassung wird zugestimmt. 

2. Das Gesetz über die Information und den Datenschutz (Informations- und 

Datenschutzgesetz, IDG) wird beschlossen. 

3. Das Postulat 2001/163 wird als erfüllt abgeschrieben. 

 

 

Liestal, Im Namen des Landrates 

 die Präsidentin: 

 

 der Landschreiber: 

 

N:\Lka\Wp\Lr\Berichte\_internet\2010-199_lrb.doc 



Von der Redaktionskommission bereinigte Fassung 

Verfassung des Kantons Basel-Landschaft  
 
Änderung vom   

 

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:  
 

I.  
Die Verfassung des Kantons Basel-Landschaft vom 17. Mai 19841 wird wie folgt geändert:  
 
§ 55 Öffentlichkeit von Verhandlungen  

Die Verhandlungen des Landrates und der Gerichte sind öffentlich. Ausnahmen bestimmt 
das Gesetz. 
 

§ 56 Information 
1 Die Behörden informieren die Öffentlichkeit über ihre Tätigkeit. 
2 Jede Person hat Anspruch auf Zugang zu den bei den Behörden vorhandenen Informationen.  
3 Das Nähere regelt das Gesetz, insbesondere den Schutz öffentlicher und privater Interessen. 
 

II.  
Diese Verfassungsänderung bedarf der Gewährleistung durch den Bund.  
 

III.  
Findet über das Informations- und Datenschutzgesetz eine Volksabstimmung statt, so wird 
diese Verfassungsänderung nur rechtswirksam, wenn das Gesetz in der Volksabstimmung 
angenommen wird. 
 

IV.  
Der Regierungsrat beschliesst das Inkrafttreten dieser Verfassungsänderung.  
 
 
Liestal, Im Namen des Landrats 
 
 die Präsidentin:  
 
 
 der Landschreiber:  

1 SGS 100, GS 29.276  
N:\Lka\Wp\Lr\Berichte\_internet\2010-199_verf.doc 



von der Redaktionskommission bereinigte Fassung 

Gesetz über die Information und den Datenschutz (Informations- und 
Datenschutzgesetz, IDG) 
 

Vom  
 
 
  
Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft, gestützt auf § 63 Absatz 1 sowie § 6 Absatz 2 
Buchstabe g und § 56 Absätze 2 und 3 der Verfassung des Kantons Basel-Landschaft vom 
17. Mai 19841 beschliesst: 
 

A. Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 1 Gegenstand und Zweck 
1 Dieses Gesetz regelt den Umgang der öffentlichen Organe mit Informationen.  
2 Es bezweckt, 
a. das Handeln der öffentlichen Organe transparent zu gestalten und damit die freie Mei-

nungsbildung und die Wahrnehmung der demokratischen Rechte zu fördern, soweit 
nicht überwiegende öffentliche oder private Interessen entgegen stehen, und  

b. die Grundrechte von Personen zu schützen, über welche die öffentlichen Organe Per-
sonendaten bearbeiten. 

3 Regierungsrat und Landrat sorgen dafür, dass interkantonale Institutionen mit baselland-
schaftlicher Beteiligung einen gleichwertigen Datenschutz gewährleisten. 
 
§ 2 Geltungsbereich 
1 Dieses Gesetz gilt für alle öffentlichen Organe gemäss § 3 Absatz 1. 
2 Es findet keine Anwendung: 
a. soweit ein öffentliches Organ am wirtschaftlichen Wettbewerb teilnimmt und dabei  

privatrechtlich handelt;  
b. in hängigen Verfahren der Zivilrechts- und Strafrechtspflege; 
c. in hängigen Verfahren der Verfassungs- und Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
3 Abweichende und ergänzende Bestimmungen in anderen Gesetzen bleiben vorbehalten, 
sofern sie den Schutz der Grundrechte von Personen, über welche die öffentlichen Organe 
Personendaten bearbeiten, im Sinne dieses Gesetzes sicherstellen.  
 
§ 3 Begriffe  
1 Öffentliche Organe im Sinne dieses Gesetzes sind: 
a. die Organisationseinheiten des Kantons und der Gemeinden, die eine öffentliche Auf-

gabe erfüllen; 
b. die Organisationseinheiten der juristischen Personen des kantonalen und kommunalen 

öffentlichen Rechts, die eine öffentliche Aufgabe erfüllen; 

                                                 
1 SGS 100, GS 29.276  
N:\Lka\Wp\Lr\Berichte\_internet\2010-199_lex.doc 
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c. Private, soweit ihnen von Kanton oder Gemeinden die Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
übertragen ist.  

2 Informationen im Sinne dieses Gesetzes sind alle Aufzeichnungen, welche die Erfüllung 
einer öffentlichen Aufgabe betreffen, unabhängig von ihrer Darstellungsform und ihrem  
Informationsträger.  
3 Personendaten sind Informationen, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare natür-
liche oder juristische Person beziehen. 
4 Besondere Personendaten sind: 
a. Personendaten, bei deren Bearbeitung eine besondere Gefahr der Grundrechtsverlet-

zung besteht, insbesondere Angaben über: 
1. die religiösen, weltanschaulichen, politischen oder gewerkschaftlichen Ansichten  

oder Tätigkeiten, 
2. die Gesundheit, das Erbgut, die Intimsphäre oder die Rassenzugehörigkeit, 
3. Massnahmen der sozialen Hilfe, 
4. administrative oder strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen. 

b. Zusammenstellungen von Informationen, die eine Beurteilung wesentlicher Aspekte der 
Persönlichkeit einer natürlichen Person erlauben (Persönlichkeitsprofil). 

5 Bearbeiten ist jeder Umgang mit Informationen wie das Beschaffen, Aufbewahren, Ver-
wenden, Verändern, Bekanntgeben oder Vernichten, unabhängig von den angewandten 
Mitteln und Verfahren. 
6 Bekanntgeben ist jedes Zugänglichmachen von Informationen wie das Einsichtgewähren, 
Weitergeben oder Veröffentlichen. 
 

B. Allgemeine Grundsätze für den Umgang mit Informationen 
 
§ 4 Transparenzprinzip  
Das öffentliche Organ gestaltet den Umgang mit Informationen so, dass es rasch, um-
fassend und sachlich informieren kann. 
 
§ 5 Informationsverwaltung  
Das öffentliche Organ verwaltet seine Informationen nach den Vorschriften über die Akten-
führung gemäss dem Archivierungsgesetz2.  
 
§ 6 Verantwortung 
1 Die Verantwortung für den Umgang mit Informationen trägt dasjenige öffentliche Organ,  
das die Informationen zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben bearbeitet. 
2 Bearbeiten mehrere öffentliche Organe einen gemeinsamen Informationsbestand, regeln 
sie die Verantwortung untereinander. 
 
§ 7 Bearbeiten im Auftrag  
1 Das öffentliche Organ kann das Bearbeiten von Informationen Dritten übertragen, wenn:  
a. keine rechtliche Bestimmung oder vertragliche Vereinbarung entgegensteht und  

 
2 SGS 163, GS 35.0948  
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b. sichergestellt wird, dass die Informationen nur so bearbeitet werden, wie es das öffent-
liche Organ tun dürfte. 

2 Das öffentliche Organ bleibt für den Umgang mit Informationen nach diesem Gesetz ver-
antwortlich. 
 
§ 8 Informationssicherheit 
1 Das öffentliche Organ schützt Informationen durch angemessene organisatorische und 
technische Massnahmen vor Verlust, Entwendung sowie unrechtmässiger Bearbeitung und 
Kenntnisnahme. 
2 Die zu treffenden Massnahmen richten sich nach der Art der Information, nach Art und 
Zweck der Verwendung und nach dem jeweiligen Stand der Technik. 
3 Der Regierungsrat regelt das Nähere. 
 

C. Besondere Grundsätze für den Umgang mit Personendaten 
 
§ 9 Voraussetzungen für das Bearbeiten 
1 Ein öffentliches Organ darf Personendaten bearbeiten, wenn: 
a. dafür eine gesetzliche Grundlage besteht oder 
b. dies zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe erforderlich ist. 
2 Besondere Personendaten dürfen bearbeitet werden, wenn  
a. sich die Zulässigkeit ausdrücklich aus einem Gesetz ergibt oder  
b. dies zur Erfüllung einer im Gesetz ausdrücklich umschriebenen Aufgabe erforderlich ist. 
3 Das Bearbeiten von Personendaten hat nach Treu und Glauben zu erfolgen und muss 
verhältnismässig sein. 
 
§ 10 Richtigkeit  
Personendaten müssen richtig und, soweit es der Verwendungszweck erfordert, vollständig 
sein. 
 
§ 11 Zweckbindung 
1 Personendaten dürfen nur zu dem Zweck bearbeitet werden, zu dem sie erhoben worden 
sind, soweit nicht eine gesetzliche Grundlage ausdrücklich eine weitere Verwendung vor-
sieht oder die betroffene Person im Einzelfall einwilligt.  
2 Zu einem nicht personenbezogenen Zweck darf das öffentliche Organ Personendaten be-
arbeiten, wenn sie anonymisiert werden, sobald es der Bearbeitungszweck zulässt; aus den 
Auswertungen dürfen keine Rückschlüsse auf betroffene Personen möglich sein. 
 
§ 12 Vorabkontrolle  
1 Wenn eine Bearbeitung von Personendaten aufgrund der Art der Bearbeitung oder der zu 
bearbeitenden Daten geeignet ist, besondere Risiken für die Rechte und die Freiheit der 
betroffenen Personen mit sich zu bringen, muss diese Bearbeitung vorab der oder dem  
Datenschutzbeauftragten zur Kontrolle vorgelegt werden.  
2 Die oder der Datenschutzbeauftragte gibt die Beurteilung in Form einer Empfehlung ge-
mäss § 43 ab.  
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§ 13 Datenvermeidung und Datensparsamkeit bei IT-Systemen 
1 Das öffentliche Organ gestaltet informationstechnologische Systeme so, dass keine oder 
möglichst wenig personenbezogene und personenbeziehbare Daten anfallen.  
2 Insbesondere ist von den Möglichkeiten der Anonymisierung und Pseudonymisierung 
Gebrauch zu machen, soweit dies möglich ist und der Aufwand in einem angemessenen 
Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck steht. 
 
§ 14 Erkennbarkeit der Datenbeschaffung  
1 Die betroffene Person muss erkennen können, welche Personendaten über sie beschafft 
und zu welchem Zweck sie bearbeitet werden, soweit und solange dadurch nicht die Er-
füllung der gesetzlichen Aufgabe ernsthaft gefährdet wird. 
2 Werden Personendaten systematisch, namentlich mit Fragebogen oder Onlineerfassun-
gen, erhoben, müssen Rechtsgrundlage und Zweck der Bearbeitung angegeben sein. 
3 Bei der Beschaffung von besonderen Personendaten ist das öffentliche Organ verpflichtet, 
die betroffene Person über den Zweck der Bearbeitung zu informieren, soweit und solange 
dadurch nicht die Erfüllung der gesetzlichen Aufgabe ernsthaft gefährdet wird. 
 
§ 15 Vernichtung  
Nicht mehr benötigte Personendaten, die von der gemäss Archivierungsgesetz3 zuständigen 
Stelle als nicht archivwürdig beurteilt werden, sind vom öffentlichen Organ zu vernichten.  
 
§ 16 Qualitätssicherung  
Das öffentliche Organ kann zur Sicherstellung der Qualität der Informationsbearbeitung sei-
ne Verfahren, seine Organisation und seine technischen Einrichtungen durch eine unab-
hängige und anerkannte Stelle prüfen und bewerten lassen. 
 

D. Bekanntgabe von Informationen 
 
§ 17 Informationstätigkeit von Amtes wegen 
1 Das öffentliche Organ informiert die Öffentlichkeit über seine Tätigkeiten und Angelegen-
heiten von allgemeinem Interesse. 
2 Von allgemeinem Interesse sind Informationen, die Belange von öffentlichem Interesse 
betreffen und für die Meinungsbildung und zur Wahrung der demokratischen Rechte der 
Bevölkerung von Bedeutung sind.  
3 Das öffentliche Organ stellt Informationen über seinen Aufbau, seine Zuständigkeiten und 
über Ansprechpersonen zur Verfügung. 
4 Über hängige Verfahren darf das öffentliche Organ informieren, wenn dies zur Berichtigung 
oder Vermeidung falscher Meldungen erforderlich ist oder wenn in einem besonders schwe-
ren oder Aufsehen erregenden Fall angezeigt ist, unverzüglich zu informieren. 

 
3 SGS 163, GS 34.0161 
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5 Der Regierungsrat regelt die Informationstätigkeit für die kantonale Verwaltung. Die Infor-
mationen erfolgen in sachlicher, einfacher und kostengünstiger Weise und vorzugsweise 
über das Internet. 
 
§ 18 Bekanntgabe von Personendaten  
1 Das öffentliche Organ gibt Personendaten bekannt, wenn 
a. eine gesetzliche Grundlage dazu verpflichtet oder ermächtigt oder 
b. dies zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe erforderlich ist oder  
c. im Einzelfall die betroffene Person ausdrücklich zugestimmt hat oder, falls sie dazu nicht 

in der Lage ist, die Bekanntgabe in ihrem Interesse liegt und ihre Zustimmung in guten 
Treuen vorausgesetzt werden darf. 

2 Durch ein Abrufverfahren dürfen Personendaten nur zugänglich gemacht werden, wenn 
die gesetzliche Grundlage dies ausdrücklich vorsieht. 
 
§ 19 Bekanntgabe von besonderen Personendaten  
1 Das öffentliche Organ gibt besondere Personendaten bekannt, wenn 
a. ein Gesetz dazu ausdrücklich verpflichtet oder ermächtigt oder 
b. dies zur Erfüllung einer im Gesetz ausdrücklich umschriebenen Aufgabe erforderlich  

ist oder 
c. im Einzelfall die betroffene Person ausdrücklich zugestimmt hat oder, falls sie dazu nicht 

in der Lage ist, die Bekanntgabe in ihrem Interesse liegt und ihre Zustimmung in guten 
Treuen vorausgesetzt werden darf. 

2 Durch ein Abrufverfahren dürfen besondere Personendaten nur zugänglich gemacht wer-
den, wenn ein Gesetz dies ausdrücklich vorsieht. 
 
§ 20 Bekanntgabe von Personendaten für einen nicht personenbezogenen Zweck 
1 Das öffentliche Organ kann Personendaten zur Bearbeitung für einen nicht personenbe-
zogenen Zweck bekannt geben, sofern dies nicht durch eine besondere Geheimhaltungs-
bestimmung ausgeschlossen ist. 
2 Die Empfängerin oder der Empfänger hat sich zu verpflichten:  
a. die Personendaten zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, sobald es der Be-

arbeitungszweck zulässt; 
b. die Auswertungen nur so bekannt zu geben, dass keine Rückschlüsse auf betroffene 

Personen möglich sind. 
3 Privaten werden Personendaten nur bekannt gegeben, wenn sie sich zusätzlich verpflich-
ten, die Daten nicht für andere Zwecke zu bearbeiten und sie nicht an Dritte weiter zu geben 
sowie für die Datensicherung gesorgt ist.  
 
§ 21 Grenzüberschreitende Bekanntgabe von Personendaten 
1 Öffentliche Organe dürfen Personendaten anderen Organen oder Privaten, die nicht der 
Rechtshoheit eines Staates unterstehen, der dem Europaratsübereinkommen zum Schutz 
des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten beigetreten 
ist, nur bekannt geben, wenn:  
a. die Gesetzgebung des Empfängerstaates einen angemessenen Schutz gewährleistet; 
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b. durch vertragliche Vereinbarungen ein angemessener Schutz garantiert wird; 
c. dies im Einzelfall entweder für die Wahrung eines überwiegenden öffentlichen Interesses 

oder für die Feststellung, Ausübung oder Durchsetzung von Rechtsansprüchen vor Ge-
richt unerlässlich ist, oder 

d. im Einzelfall die betroffene Person ausdrücklich zugestimmt hat oder, falls sie dazu nicht 
in der Lage ist, die Bekanntgabe in ihrem Interesse liegt und ihre Zustimmung in guten 
Treuen vorausgesetzt werden darf. 

2 Vorbehalten bleiben die gesetzlichen Bestimmungen über den Austausch und die Weiter-
verarbeitung von Personendaten im Rahmen des Schengener Informationssystems (SIS).  
 
§ 22 Verzeichnis der Informationsbestände mit Personendaten  
1 Das öffentliche Organ führt ein vollständiges Verzeichnis seiner Informationsbestände, die 
Personendaten enthalten. 
2 Das Verzeichnis ist der Öffentlichkeit leicht zugänglich zu machen, insbesondere durch 
öffentliche Datennetze.  
3 Der Regierungsrat regelt in der Verordnung den Inhalt des Verzeichnisses und die Aus-
nahmen von der Veröffentlichungspflicht. 
 

E. Informationszugangsrecht und andere Rechtsansprüche 
 
§ 23 Zugang zu Informationen 
1 Jede Person hat Anspruch auf Zugang zu den bei einem öffentlichen Organ im Sinne von 
§ 3 Absatz 1 Buchstaben a und b vorhandenen Informationen, ausgenommen zu Aufzeich-
nungen, die nicht fertig gestellt sind.  
2 In hängigen Verwaltungs- und Verwaltungsbeschwerdeverfahren richtet sich der Anspruch 
auf Zugang zu Informationen nach dem massgeblichen Verfahrensrecht.  
 
§ 24 Zugang zu den eigenen Personendaten 
Jede Person hat Anspruch darauf zu wissen, ob bei einem öffentlichen Organ Personen-
daten über sie vorhanden sind, und gegebenenfalls auf Zugang zu diesen eigenen Perso-
nendaten.  
 
§ 25 Schutz der eigenen Personendaten 
1 Jede betroffene Person kann vom öffentlichen Organ verlangen, dass es kostenlos 
a. unrichtige Personendaten berichtigt oder, falls die Berichtigung nicht möglich ist, ver-

nichtet;  
b. das widerrechtliche Bearbeiten von Personendaten unterlässt;  
c. die Folgen des widerrechtlichen Bearbeitens von Personendaten beseitigt;  
d. die Widerrechtlichkeit des Bearbeitens von Personendaten schriftlich feststellt.  
2 Bestreitet das öffentliche Organ die Unrichtigkeit, so hat es die Richtigkeit der Personen-
daten zu beweisen.  
3 Kann der Natur der Daten nach weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit von Personen-
daten bewiesen werden, insbesondere von solchen, die eine Wertung menschlichen Verhal-
tens enthalten, kann die betroffene Person die Aufnahme einer Gegendarstellung verlangen.  
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§ 26 Sperrung der Bekanntgabe von Personendaten 
1 Die betroffene Person kann beim verantwortlichen öffentlichen Organ die Bekanntgabe 
ihrer Personendaten schriftlich sperren lassen.  
2 Die Bekanntgabe ist trotz Sperrung zulässig, wenn:  
a. das öffentliche Organ zur Bekanntgabe gesetzlich verpflichtet ist oder  
b. die Bekanntgabe zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe erforderlich ist oder  
c. die um Bekanntgabe ersuchende Person glaubhaft macht, dass die Personendaten zur 

Durchsetzung ihrer Rechtsansprüche erforderlich sind.  
 

F. Einschränkungen bei der Bekanntgabe von und beim Zugang zu  
Informationen 

 
§ 27 Verweigerung oder Aufschub  
1 Das öffentliche Organ hat die Bekanntgabe von oder den Zugang zu Informationen im Ein-
zelfall ganz oder teilweise zu verweigern oder aufzuschieben, wenn eine besondere gesetz-
liche Geheimhaltungspflicht oder ein überwiegendes öffentliches oder privates Interesse 
entgegen stehen. 
2 Ein überwiegendes öffentliches Interesse liegt insbesondere vor, wenn die Bekanntgabe 
der Information oder der Zugang zur Information  
a. die Sicherheit des Staates oder die öffentliche Sicherheit gefährdet oder 
b. die Beziehungen zu einem anderen Kanton, zum Bund oder zum Ausland beeinträchtigt 

oder  
c. den freien Meinungs- und Willensbildungsprozess der öffentlichen Organe beeinträchtigt 

oder 
d. die Position in Verhandlungen beeinträchtigt oder 
e. die zielkonforme Durchführung konkreter behördlicher, insbesondere polizeilicher Mass-

nahmen beeinträchtigt. 
3 Ein überwiegendes privates Interesse liegt insbesondere vor, wenn 
a. die Bekanntgabe der Information oder der Zugang zur Information den Schutz der  

Privatsphäre beeinträchtigt oder 
b. die Bekanntgabe der Information oder der Zugang zur Information Berufs-, Fabrikations- 

oder Geschäftsgeheimnisse offenbart oder Urheberrechte verletzt oder  
c. die Bekanntgabe von oder der Zugang zu Informationen verlangt wird, die dem öffent-

lichen Organ von Dritten freiwillig mitgeteilt worden sind und deren Geheimhaltung es 
zugesichert hat.  

4 Der Zugang zu den eigenen Personendaten kann namentlich bei Personendaten in Krank-
heitsgeschichten und Akten des medizinischen und sozialen Bereichs sowie des Straf- und 
Massnahmenvollzugs ausserdem eingeschränkt werden, wenn es wegen der Interessen der 
um Zugang ersuchenden Person erforderlich ist. 
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§ 28 Anonymisierung von Personendaten 
1 Ist der Zugang zu den bei einem öffentlichen Organ vorhandenen Personendaten über 
Drittpersonen nicht schon nach § 27 ganz oder teilweise zu verweigern, so sind diese Per-
sonendaten vor der Zugangsgewährung zu anonymisieren. 
2 Der Zugang zu nicht anonymisierten Personendaten über Drittpersonen richtet sich nach 
den Bestimmungen für die Bekanntgabe von Personendaten. 
 
G. Verfahren auf Zugang zu Informationen 
 
§ 29 Gesuch 
1 Wer Zugang zu Informationen gemäss den §§ 23 und 24 erlangen will, stellt schriftlich oder 
mündlich ein Gesuch, das die gewünschte Information hinreichend genau zu bezeichnen 
hat. 
2 Die Person, die ein Gesuch auf Zugang zu den eigenen Personendaten stellt, muss sich 
über ihre Identität ausweisen, ausser wenn ihre Identität für das ersuchte öffentliche Organ 
zweifelsfrei feststeht.  
 
§ 30 Prüfung  
1 Bezieht sich ein Gesuch ausschliesslich auf Informationen, die bereits öffentlich sind und 
auf angemessene Weise zur Verfügung stehen, tritt das öffentliche Organ unter Verweis auf 
die Quelle nicht auf das Gesuch ein.  
2 Sind Interessen von Drittpersonen oder von anderen öffentlichen Organen im Sinne von 
§ 27 betroffen, gibt das öffentliche Organ diesen Personen oder Organen Gelegenheit zur 
Stellungnahme innert angemessener Frist, ausser wenn auch ohne Stellungnahme klar ist, 
dass der Zugang ganz oder teilweise verweigert werden muss.  
 
§ 31 Entscheid 
1 Steht dem Zugang zu Informationen nichts entgegen, gewährt das öffentliche Organ der 
gesuchstellenden Person den Zugang. 
2 Zieht das öffentliche Organ aufgrund seiner Prüfung oder aufgrund der eingeholten Stel-
lungnahmen die vollständige oder teilweise Abweisung des Zugangsgesuchs in Betracht, 
teilt es dies der gesuchstellenden Person mit. 
3 Zieht es in Betracht, dem Zugangsgesuch entgegen den eingeholten Stellungnahmen zu 
entsprechen, teilt es dies den betroffenen Drittpersonen oder anderen öffentlichen Organen 
mit. 
4 Innert 30 Tagen nach Eingang der Mitteilung gemäss den Absätzen 2 und 3 können die 
gesuchstellende Person und die Drittperson beim öffentlichen Organ den Erlass einer an-
fechtbaren Verfügung verlangen. 
 
§ 32 Gewährung des Zugangs 
1 Das öffentliche Organ gewährt Zugang zu den Informationen, indem es  
a. die Informationen schriftlich, in Form von Kopien oder auf Datenträgern aushändigt oder 
b. mit dem Einverständnis der gesuchstellenden Person die Informationen mündlich mitteilt 

oder ihr vor Ort Einsicht in die Informationen gewährt. 
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2 Auf ein mündlich gestelltes Zugangsgesuch kann das öffentliche Organ der gesuchstellen-
den Person die Informationen mündlich mitteilen. 
 
§ 33 Fristen 
Das öffentliche Organ hat der gesuchstellenden Person innert 30 Tagen nach Eingang des 
Gesuchs  
a. den Zugang zu den Informationen zu gewähren,  
b. eine Mitteilung gemäss § 31 Absatz 2 zukommen zu lassen oder,  
c. wenn die Frist nicht eingehalten werden kann, unter Angabe der Gründe mitzuteilen, bis 

wann der Entscheid vorliegen wird.  
 
§ 34 Gebühren 
1 Für das Verfahren auf Zugang zu Informationen werden in der Regel keine Gebühren  
erhoben.  
2 Eine angemessene Gebühr nach Aufwand kann erhoben werden, in keinem Fall jedoch für 
den Zugang zu den eigenen Personendaten:  
a. bei aufwändigen Verfahren, wie bei komplizierten Verhältnissen oder bei umfangreichen 

Anonymisierungen von Informationen;  
b. bei Anfertigung von Kopien oder sonstigen Datenträgern für die gesuchstellende Person. 
3 Das öffentliche Organ weist die gesuchstellende Person darauf hin, wenn das Gesuch mit 
erheblichen Kostenfolgen verbunden ist; in diesem Fall kann es vor der weiteren Gesuchs-
bearbeitung einen Kostenvorschuss einfordern. 
4 Eignen sich Informationen für eine gewerbliche Nutzung, kann ein Entgelt erhoben werden, 
das sich nach dem Markt richtet. 
5 Der Regierungsrat erlässt einen Gebührentarif. 
 

H. Die oder der Datenschutzbeauftragte 
 
§ 35 Kantonale Aufsichtsstelle 
1 Der Kanton führt unter dem Namen «Die Datenschutzbeauftragte» oder «Der Daten-
schutzbeauftragte» eine unabhängige Aufsichtsstelle.  
2 Er kann die Aufsichtsstelle aufgrund eines Staatsvertrags gemeinsam mit anderen Kan-
tonen führen.  
 
§ 36 Stellung  
1 Die Aufsichtsstelle erfüllt ihre Aufgaben weisungsunabhängig. 
2 Die Mitglieder des Landrats sowie der Landrat und der Regierungsrat als Behörden unter-
stehen der Aufsichtsstelle nicht.  
3 Der Landrat übt die Oberaufsicht über die Aufsichtsstelle aus.  
4 Die Aufsichtsstelle ist administrativ der Sicherheitsdirektion zugeordnet.  
 
§ 37 Leitung, Wahl  
1 Die oder der Datenschutzbeauftragte leitet die kantonale Aufsichtsstelle. 
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2 Sie oder er wird vom Landrat auf Vorschlag des Regierungsrats auf Amtsperiode gewählt. 
Der Landrat ist an den Wahlvorschlag gebunden. 
 
§ 38 Personal 
Die oder der Datenschutzbeauftragte ist im Rahmen des vom Landrat genehmigten Voran-
schlags für Anstellungen und Beförderungen der weiteren Mitarbeitenden der Aufsichtsstelle 
zuständig. 
 
§ 39 Voranschlag 
Die Aufsichtsstelle erstellt ihren eigenen Voranschlag. Der Regierungsrat leitet ihn unverän-
dert an den Landrat weiter.  
 
§ 40 Aufgaben 
Die Aufsichtsstelle 
a. kontrolliert nach einem durch sie autonom aufzustellenden Prüfprogramm die Anwen-

dung der Bestimmungen über den Umgang mit Informationen; 
b. kontrolliert gemäss § 12 vorab Bearbeitungen von Personendaten; 
c. berät die öffentlichen Organe in Fragen des Umgangs mit Informationen;  
d. berät die betroffenen Personen über ihre Rechte;  
e. vermittelt zwischen betroffenen Personen und öffentlichen Organen;   
f. nimmt Stellung zu Erlassen, die für den Umgang mit Informationen oder den Daten-

schutz erheblich sind.  
 
§ 41 Kontrollbefugnisse 
1 Die Aufsichtsstelle kann bei öffentlichen Organen und bei Drittpersonen, die von einem 
öffentlichen Organ mit dem Bearbeiten von Personendaten beauftragt sind oder von ihm 
Personendaten erhalten haben, ungeachtet allfälliger Geheimhaltungspflichten, schriftlich 
oder mündlich Auskunft über Datenbearbeitungen einholen, Einsicht in alle Unterlagen 
nehmen, Besichtigungen durchführen und sich Bearbeitungen vorführen lassen. 
2 Die öffentlichen Organe und die beauftragten Dritten sind verpflichtet, die Aufsichtsstelle 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Sie wirken insbesondere an der Feststel-
lung des Sachverhalts mit. 
 
§ 42 Aufforderung 
Werden schutzwürdige Interessen einer betroffenen Person offensichtlich gefährdet oder 
verletzt, fordert die Aufsichtsstelle das öffentliche Organ oder dessen vorgesetzte Stelle auf, 
unverzüglich die erforderlichen vorläufigen Massnahmen zu ergreifen. 
 
§ 43 Empfehlungen 
1 Die Aufsichtsstelle kann zum Umgang mit Informationen Empfehlungen abgeben.  
2 Das öffentliche Organ, an welches die Empfehlung gerichtet ist, hat in der Regel innert vier 
Wochen gegenüber der Aufsichtsstelle zu erklären, ob es der Empfehlung folgen will.  
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§ 44 Weisungen zum Bearbeiten von Personendaten 
1 Wenn ein öffentliches Organ erklärt, der Empfehlung der Aufsichtsstelle nicht folgen zu 
wollen, oder tatsächlich der Empfehlung nicht folgt, kann die Aufsichtsstelle, soweit das  
Interesse an der Durchsetzung schwer wiegt, ihre Empfehlung oder Teile davon als Wei-
sung in Form einer Verfügung erlassen.  
2 Keine Weisung kann gegenüber dem Kantonsgericht erlassen werden. 
3 Die Aufsichtsstelle kann direkt eine Weisung erlassen, wenn absehbar ist, dass das öffent-
liche Organ eine Empfehlung ablehnen oder ihr keine Folge leisten wird. 
4 Das öffentliche Organ, an welches die Weisung gerichtet ist, kann sie mit einer Beschwer-
de gemäss den §§ 27 ff. Verwaltungsverfahrensgesetz4 beim Regierungsrat anfechten.  
5 Anstalten des kantonalen öffentlichen Rechts richten ihre Beschwerde direkt an das Kan-
tonsgericht. 
6 Die Aufsichtsstelle ist beschwerdeberechtigt gegen die Beschwerdeentscheide des Regie-
rungsrats. 
 
§ 45 Zusammenarbeit  
Die Aufsichtsstelle arbeitet zur Erfüllung ihrer Aufgaben mit den Organen der Gemeinden, 
der anderen Kantone, des Bundes und des Auslands, welche die gleichen Aufgaben erfül-
len, zusammen. 
 
§ 46 Verschwiegenheit 
1 Die Leiterin oder der Leiter und die Mitarbeitenden der Aufsichtsstelle unterstehen bezüg-
lich der Informationen, die sie bei ihrer Tätigkeit zur Kenntnis nehmen, der gleichen Pflicht 
zur Verschwiegenheit wie das bearbeitende öffentliche Organ. 
2 Die Pflicht zur Verschwiegenheit gilt über die Beendigung der Funktion hinaus. 
 
§ 47 Berichterstattung 
1 Die Aufsichtsstelle erstattet der Wahlbehörde periodisch Bericht über Umfang und Schwer-
punkte der Tätigkeiten sowie über wichtige Feststellungen und Beurteilungen.  
2 Der Bericht wird veröffentlicht. 
 
§ 48 Kommunale Aufsichtsstelle  
1 Die Gemeinde kann für den kommunalen Bereich eine eigene Aufsichtsstelle führen.  
2 Sieht sie davon ab oder erfüllt die kommunale Aufsichtsstelle die Anforderungen an die 
Unabhängigkeit nicht, so ist die kantonale Aufsichtsstelle zuständig.  
3 Die oder der kommunale Beauftragte und allfällige weitere Mitarbeitende dürfen zusätzlich 
keine anderen behördlichen Funktionen in der Gemeinde wahrnehmen. 
4 Die §§ 40 bis 47 gelten analog für die kommunale Aufsichtsstelle in ihrem Zuständigkeits-
bereich. 
 

 
4 SGS 175, GS 29.677  
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I. Strafbestimmungen 
 
§ 49 Vertragswidriges Bearbeiten von Personendaten 
1 Wer als beauftragte Drittperson gemäss § 7 ohne ausdrückliche Ermächtigung des auf-
traggebenden öffentlichen Organs Personendaten vorsätzlich oder fahrlässig für sich oder 
andere verwendet oder anderen bekannt gibt, wird mit Busse bestraft. 
2 Wer Personendaten, die sie oder er von einem öffentlichen Organ zum Bearbeiten für  
einen nicht personenbezogenen Zweck erhalten hat, entgegen der Verpflichtung gemäss 
§ 20 Absatz 3 vorsätzlich oder fahrlässig an Dritte weiter gibt, wird mit Busse bestraft. 
 

J. Änderung und Aufhebung bisherigen Rechts 
 
§ 50 Änderung bisherigen Rechts  
 
1. Kantonales Statistikgesetz 
Das Kantonale Statistikgesetz vom 21. Februar 20085 wird wie folgt geändert: 

§ 3 Absatz 1  
1 Die Statistischen Erhebungen unterstehen dem kantonalen Informations- und Daten-
schutzgesetz.6  

§ 4 Absatz 2 Satz 2  
2 (…). Vorbehalten bleiben § 17 Absatz 1 Satz 1 sowie § 17a. 

§ 17 Absätze 2 und 3 
2 Der Grunddatensatz oder Teile davon dürfen nicht zurück- oder weitergegeben werden. 
Vorbehalten bleibt § 17a. 
3 Die Berufung auf die §§ 18 und 19 des Informations- und Datenschutzgesetzes7 ist ausge-
schlossen. 

§ 17a Weitergabe für Forschungs- und Planungszwecke 
1 Der Grunddatensatz oder Teile davon dürfen für Forschungs- und Planungszwecke weiter-
gegeben werden. 
2 Die Empfängerin oder der Empfänger hat sich zu verpflichten: 
a. die Personendaten zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, sobald es der Bearbei-

tungszweck zulässt; 
b. die Auswertungen nur so bekannt zu geben, dass keine Rückschlüsse auf betroffene 

Personen möglich sind; 
c. die Personendaten zu sichern, sie nicht für andere Zwecke zu bearbeiten und sie nicht 

an Dritte weiterzugeben. 

 
5 SGS 107, GS 36.0685 
6 SGS 162, GS … 
7 SGS 162, GS … 
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§ 22 Absatz 1bis

1bis Wer Personendaten, die er aufgrund von § 17a erhalten hat, weitergibt, veröffentlicht 
oder zu personenbezogenen Zwecken bearbeitet, wird mit Busse bestraft. 

 
2. Anmeldungs- und Registergesetz 
Das Anmeldungs- und Registergesetz vom 19. Juni 20088 (ARG) wird wie folgt geändert: 

§ 2 Absatz 3 Buchstabe a 
aufgehoben. 

§ 3 Absatz 5 
5 Für mündliche Auskünfte sowie persönlich ausgehändigte einfache Computerausdrucke 
aus dem Einwohnerregister werden keine Gebühren erhoben.  

§ 14 Absatz 1 
1 Kantonale und kommunale Stellen dürfen diejenigen Daten im kantonalen Personenregis-
ter abfragen oder sich systematisch melden lassen, für deren Bearbeitung die Vorausset-
zungen von § 9 des Informations- und Datenschutzgesetzes9 erfüllt sind.  
 
3. Landratsgesetz 
Das Gesetz vom 21. November 199410 über die Organisation und die Geschäftsführung des 
Landrats (Landratsgesetz, LRG) wird wie folgt geändert: 

§ 20 Buchstabe a  
Die Kommissionen können ferner: 
a. die Mitglieder des Kantonsgerichts, den Ombudsman sowie die oder den Datenschutz-

beauftragte/n zu ihren Sitzungen einladen;  

§ 61 Absatz 1 Buchstabe a sowie Absatz 3  
1 Der Geschäftsprüfungskommission obliegen folgende Aufgaben: 
a. sie kontrolliert die kantonale Verwaltung, die Gerichte unter Vorbehalt der Rechtspre-

chung, die selbständigen kantonalen und interkantonalen Verwaltungsbetriebe sowie 
den Ombudsman und die Aufsichtsstelle Datenschutz im Rahmen der parlamentari-
schen Oberaufsicht;  

3 Die Geschäftsprüfungskommission kann vom Regierungsrat, vom Kantonsgericht, vom 
Ombudsman und von der Aufsichtsstelle Datenschutz besondere Berichte anfordern. 

§ 64 Absatz 2 Buchstabe b  
2 Die PUK kann: 
b. vom Regierungsrat, vom Kantonsgericht, vom Ombudsman sowie von der Aufsichts-

stelle Datenschutz die Herausgabe sämtlicher Akten verlangen;  

§ 65 Titel 
Die Stellung der unmittelbar betroffenen Personen, des Regierungsrats, des Kantonsge-
richts, des Ombudsman sowie der oder des Datenschutzbeauftragten 

 
8 SGS 111, GS 36.0752 
9 SGS 162, GS … 
10 SGS 131, GS 32.58  
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§ 65 Absatz 2 Buchstabe d 
2 Die gleichen Rechte stehen auch: 
d. der oder dem Datenschutzbeauftragten zu, sofern es um Vorkommnisse innerhalb der 

Aufsichtsstelle geht. 
 
4. Verwaltungsorganisationsgesetz 
Das Gesetz vom 6. Juni 198311 über die Organisation des Regierungsrates und der kanto-
nalen Verwaltung (Verwaltungsorganisationsgesetz) wird wie folgt geändert: 

§ 16 Absatz 3 
aufgehoben 
 
5. Personalgesetz 
Das Gesetz vom 25. September 199712 über die Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Kantons (Personalgesetz) wird wie folgt geändert: 

§ 1 Absatz 1 Buchstabe a 
1 Dieses Gesetz ordnet das Arbeitsverhältnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Voll- 
oder Teilpensum: 
a. der kantonalen Verwaltung, der Gerichte, der Ombudsstelle und der Aufsichtsstelle  

Datenschutz; 

§ 38 Absatz 1  
1 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zur Verschwiegenheit über Angelegenheiten ver-
pflichtet, soweit an der Geheimhaltung ein überwiegendes öffentliches oder privates Interes-
se besteht oder wenn eine besondere Vorschrift dies vorsieht. 
 
6. Archivierungsgesetz 
Das Gesetz vom 11. Mai 200613 über die Archivierung (Archivierungsgesetz) wird wie folgt 
geändert: 

Untertitel C. (vor § 9) 
C. Zugang 

§ 9 Zugang 
1 Für den Zugang zu archivierten Unterlagen gilt das Informations- und Datenschutzge-
setz14. 
2 Archivierte Personendaten sind 10 Jahre nach dem Tod einer Person, spätestens aber 100 
Jahre nach der Geburt oder, wenn dieses Datum nicht eruiert werden kann, 100 Jahre nach 
dem Erstellungsdatum einer Unterlage in nicht anonymisierter Form zugänglich, wenn nicht 
eine besondere gesetzliche Geheimhaltungspflicht oder ein überwiegendes öffentliches oder  
privates Interesse entgegensteht. 

 
11 SGS 140, GS 28.436 
12 SGS 150, GS 32.1008 
13 SGS 163, GS 35.0948 
14 SGS 162, GS … 
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§ 10 Absatz 1 
1 Die abliefernden Stellen haben immer Zugang zu ihren eigenen archivierten Unterlagen, 
wenn sie diese für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. 

§ 11 Zugangsgesuch 
Verlangt eine Person Zugang zu archivierten Unterlagen, die vor weniger als 30 Jahren  
erstellt wurden, oder zu Personendaten, bei denen die Schutzfrist von § 9 Absatz 2 dieses 
Gesetzes noch nicht abgelaufen ist, muss sie beim Staatsarchiv ein Gesuch einreichen.  

§ 12 Prüfung und Entscheid 
1 Das Staatsarchiv holt während der Fristen gemäss § 11 die Stellungnahme der abliefern-
den Stelle im Sinne von § 30 Absatz 2 des Informations- und Datenschutzgesetzes15 ein. 
2 Eine ablehnende Stellungnahme der abliefernden Stelle ist für das Staatsarchiv verbindlich. 
3 Selbständig archivierende Stellen wenden die Bestimmungen über den Zugang zu archi-
vierten Unterlagen sinngemäss an. 
 
7. Gemeindegesetz 
Das Gesetz vom 28. Mai 197016 über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden 
(Gemeindegesetz) wird wie folgt geändert: 

§ 21 Absatz 1 
1 Die einzelnen Behördemitglieder sind zur Verschwiegenheit über Angelegenheiten ver-
pflichtet, soweit an der Geheimhaltung ein überwiegendes öffentliches oder privates Interes-
se besteht oder wenn eine besondere Vorschrift dies vorsieht. 
 
8. Polizeigesetz  
Das Polizeigesetz vom 28. November 199617 wird wie folgt geändert: 

§ 44 Titel  
Einschränkung des Rechts auf Zugang zu den eigenen Personendaten 

§ 44 Absatz 1 
1 Der Zugang zu den eigenen Personendaten darf nur verweigert, eingeschränkt oder auf-
geschoben werden, soweit es wegen eines überwiegenden öffentlichen Interesses oder  
eines überwiegenden Interesses einer Drittperson erforderlich ist. 
 
§ 51 Aufhebung bisherigen Rechts 
Das Gesetz vom 7. März 199118 über den Schutz von Personendaten (Datenschutzgesetz) 
wird aufgehoben. 
 

K. Schlussbestimmungen  
 
§ 52 Fristen 

 
15 SGS 162, GS …  
16 SGS 180, GS 24.293  
17 SGS 700, GS 32.778 
18 SGS 162, GS 30.625 
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1 Innerhalb zweier Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes sind die Verzeichnisse der  
Informationsbestände mit Personendaten gemäss § 22 zu veröffentlichen. 
2 Der Regierungsrat kann die Frist auf begründetes Gesuch hin um ein Jahr verlängern.  
 
§ 53 Inkrafttreten 
Der Regierungsrat beschliesst das Inkrafttreten dieses Gesetzes. 
 
 
Liestal,  Im Namen des Landrats 
 
 die Präsidentin:  
 
 
 
 der Landschreiber: 
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